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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1994

Norm

ABGB §1222

Rechtssatz

Ob gerichtliche Verurteilungen des Bräutigams als triftiger Mißbilligungsgrund anzusehen sind, ist jeweils nach den

konkreten Verhältnissen des Einzelfalles vor allem unter Berücksichtigung des Wohles des Kindes und auch einer

allfälligen Gefährdung der Ehe zu beurteilen.

Entscheidungstexte

2 Ob 576/93
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4 Ob 585/95
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